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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 273-2021 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.393 
  
Eingereicht am: 09.12.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Feuz (Bern, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Brönnimann (Mittelhäusern, glp) 
Schneider (Biel/Bienne, SVP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Mitwirkung Wasserbauplan Elfenau/Nessleren - Divergierende öffentliche Interessen: 
Werden die finanziellen Aspekte von der Bewilligungsbehörde berücksichtigt? 

Der Wasserbauplan Elfenau/Nessleren befindet sich im Mitwirkungsverfahren. Die Frist zur 
Stellungnahme wurde der IG Elfenau sowie der Quartiervertretung Quav4 verlängert. 

Es bestehen zum Teil gravierend divergierende öffentliche Interessen hinsichtlich der Renatu-
rierung des Schutzgebiets. Diese stehen sich teilweise diametral gegenüber (Renaturierung ver-
sus Erhalt von Landschaftsbild und Auen, starke Eingriffe und grosse Immissionen wegen mas-
siven Bauarbeiten, Schutz von Reptilien [Kammmolch], Rückzugsgebiet für Vögel [Vogelschutz], 
Laichgebiete für Fische, Bedürfnis der Badenden und Fussgänger, Bewahrung Natur). 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wird der Regierungsrat nach Durchführung des Mitwirkungsverfahrens bei seinem Ent-
scheid auch die hohen Kostenfolgen des Projekts berücksichtigen und allenfalls nur eine 
Variante mit minimalem baulichen Eingriff durchführen? 

2. Wenn nein, warum nicht? 

3. Spielt auch der Umstand eine Rolle, dass der Bund bei einer Renaturierung einen Grossteil 
der Kosten übernimmt? 

4. Führt diese nicht dazu, dass mehr Eingriffe erfolgen, als nötig sind? 

5. Wenn ja, warum? 

6. Wenn nein, warum nicht? 
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7. Wurden bei Bad Attisholz (Kanton Solothurn) nicht neulich gleichwohl wieder Blockwürfe 
bewilligt und verbaut und dies bewilligt? 

8. Was spricht dagegen, sich bei diesem Projekt nur auf die zweckmässige Sanierung/Siche-
rung/Verlegung der Abwasserleitung von Muri zu beschränken? 

 

 
 
Verteiler 
‒ Grosser Rat 


